
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1962/2/1 Bkd41/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.02.1962

Norm

DSt 1872 §2 D

Rechtssatz

Exekutionsführung trotz erfolgter Bezahlung ohne nähere Prüfung der gegenteiligen Behauptung des Verp2ichteten ist

disziplinär. In Ausübung des Rechtsanwaltsberufes kann Berufsp2ichtenverletzung auch gegen den Gegner oder

gegenüber Dritten begangen werden.
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